
 

 

 

 

 

Besondere Bedingungen (AGB): Aktionsprodukt „2-Tageskarte Elsigen-Metsch“ (Wintersaison 

2026/27) 

 

1. Geltung / Verhältnis zu den AGB der IGSAL 

Diese besonderen Bedingungen gelten für das Aktionsprodukt „2-Tageskarte Elsigen-Metsch“ 

(nachfolgend „Aktionsprodukt“) und ergänzen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

Interessengemeinschaft der Transportunternehmungen der Ski- und Bikeregion 

Adelboden-Frutigen-Lenk (IGSAL) in der jeweils gültigen Fassung. 

Bei Abweichungen oder Widersprüchen gehen diese besonderen Bedingungen den AGB der 

IGSAL vor. 

 

2. Gegenstand / Leistungsticket (kein Wertgutschein) 

Das Aktionsprodukt ist ein Leistungsticket und berechtigt zur Nutzung von insgesamt zwei (2) 

Tageskarten im Skigebiet Elsigen-Metsch. Es handelt sich nicht um einen Wertgutschein. 

 

3. Räumlicher Geltungsbereich 

Das Aktionsprodukt ist ausschliesslich auf den Transportanlagen des Skigebiets 

Elsigen-Metsch gültig. Eine Nutzung in anderen Skigebieten/Teilgebieten ist ausgeschlossen. 

 

4. Gültigkeitszeitraum / letzter Einlösetag 

Das Aktionsprodukt ist ausschliesslich während der Wintersaison 2026/27 gültig (gemäss den 

jeweils publizierten Betriebszeiten). 

Letzter Einlösetag ist der letzte Betriebstag der Wintersaison 2026/27. 

 

5. Einlösung / frei wählbare Tage (Abweichung von linearer Nutzung) 

Die zwei (2) Tageskarten können an zwei frei wählbaren Betriebstagen innerhalb des 

Gültigkeitszeitraums gemäss Ziff. 4 eingelöst werden. 

Soweit die AGB der IGSAL Mehrtageskarten grundsätzlich als linear (aufeinanderfolgende 

Tage) vorsehen, gilt für dieses Aktionsprodukt ausdrücklich die abweichende Regelung der 

frei wählbaren Tage. 

 

6. Verschenken / Übertragbarkeit / Personalisierung / Missbrauch 

6.1 Verschenken / Übertragung vor der Nutzung 

Das Aktionsprodukt darf an eine andere Person verschenkt bzw. vor der erstmaligen Nutzung 

auf eine andere Person übertragen werden. 

 



 

 

6.2 Persönliche Nutzung 

Nach der erstmaligen Einlösung/Nutzung ist das Ticket persönlich und darf nicht 

weitergegeben oder von Dritten genutzt werden. 

 

6.3 Missbrauch 

Bei Missbrauch (insbesondere Nutzung durch eine andere Person als die 

nutzende/berechtigte Person) kann das Ticket gesperrt bzw. entzogen werden; ein Anspruch 

auf Ersatz oder Entschädigung besteht nicht. Weitergehende Regelungen der AGB der IGSAL 

(insbesondere zu Missbrauch/Fälschung) bleiben vorbehalten. 

 

7. Kaufbeschränkung 

Kaufbeschränkung (Limit pro Kundenkonto) 

Pro Kundenkonto im Webshop dürfen maximal zwei (2) Aktionsprodukte „2 Tageskarte 

Elsigen Metsch“ erworben werden. 

Bei Mehrfachkäufen oder Umgehungsversuchen (z.B. durch mehrere Konten/Bestellungen 

oder andere technische Umgehungen) behält sich die Verkäuferin/Betreiberin das Recht vor, 

überzählige Käufe ganz oder teilweise zu stornieren bzw. nicht zu erfüllen und bereits 

bezahlte Beträge für die stornierten/überzähligen Käufe zurückzuerstatten. 

 

8. Nicht kumulierbar 

Das Aktionsprodukt ist nicht mit anderen Aktionen, Rabatten oder Vergünstigungen 

kumulierbar (z.B. „Kids Free“ oder vergleichbare Angebote). Es besteht kein Anspruch auf 

nachträgliche Anrechnung, Verrechnung oder Kombination. 

 

9. Verfall / keine Übertragung auf Folgesaison / keine Verlängerung 

Nach Ablauf der Gültigkeit gemäss Ziff. 4 verfällt das Aktionsprodukt ersatzlos. 

Eine Übertragung auf eine Folgesaison sowie eine Verlängerung der Gültigkeit sind 

ausgeschlossen. 

 

10. Keine Rückerstattung / kein Umtausch / keine Barauszahlung / kein Restwert 

Eine (Teil-)Rückerstattung, ein Umtausch (auch teilweise) sowie eine Barauszahlung sind 

ausgeschlossen. 

Insbesondere besteht nach Ablauf der Gültigkeit kein Anspruch auf Gutschrift oder 

Auszahlung eines Gegenwerts/Restwerts. 

 

  



 

 

11. Betrieb / Einschränkungen / höhere Gewalt 

Es gelten die publizierten Betriebszeiten. Bei Betriebsunterbrüchen, Einschränkungen oder 

Einstellungen (z.B. witterungsbedingt, Sicherheitsgründe, Lawinengefahr, behördliche 

Anordnungen, höhere Gewalt) richten sich allfällige Ansprüche nach den AGB der IGSAL; 

soweit gesetzlich zulässig besteht kein Anspruch auf Rückerstattung oder Ersatzleistungen. 

 

12. Schlussbestimmungen 

Im Übrigen gelten die AGB der IGSAL. Für sämtliche Vertragsverhältnisse gilt ausschliesslich 

schweizerisches Recht. Die Anwendung des „Wiener Kaufrechts“ (CISG) wird ausdrücklich 

wegbedungen. Gerichtsstand ist Thun, Schweiz, soweit nicht zwingende gesetzliche 

Bestimmungen einen anderen Gerichts-stand vorschreiben. 

 

Achseten, 02.06.2026 

 

 


